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kommen. G. Ladner19) vermutet von der Masse von Aktenstücken in der 
Kanzlei Friedrichs II., die er „Ur-Petrus de Vinea“ nennt, daß sie sowohl 
zu sachlichen Zwecken als auch als Formularbehelf benutzt wurde. Ein 
Notar kommt unvermeidlich dazu, eine von ihm geführte Urkunden­
sammlung, welchen Ursprung sie auch hatte, als Formularbehelf zu be­
nutzen. Spuren einer solchen Benutzung hat z. B. H. Koller beobachtet20). 
G. Seeliger fiel auf, daß in viele Kanzleiregister, vorzüglich am Ende, 
einzelne Formulare eingetragen wurden21). In Frankreich wurden zu Be­
ginn des 14. Jahrhunderts die Register doppelt geführt; von zwei inhalts­
gleichen Exemplaren — protokollarisch geführtes Register und Ab­
schrift — diente das eine mit seinem sachlichen Inhalt als Hilfsmittel zu 
Regierung und Verwaltung, das andere mit seinem Wortlaut als For­
mularbuch. Der Index der verschiedenartigen Exemplare war auf den 
jeweiligen Zweck hin angelegt. Sowohl das protokollarisch geführte 
Exemplar als auch die Abschrift konnte als „Register“ oder als „Formular­
buch“ dienen22). Im 14. und 15. Jahrhundert läßt sich mehrfach nach­
weisen, daß Formularbücher von Kanzleibeamten aus den ihnen zugäng­
lichen Registern zusammengestellt wurden23).

Beide Vorgänge, daß ein Register direkt als Formularbehelf benutzt 
und daß ein Formularbuch aus einem Register zusammengestellt wurde, 
kann man auch in der Kanzlei Ludwigs des Bayern beobachten, wie ein­
gangs bereits gesagt wurde. Von dem Formularbuch, das offensichtlich 
auf ein Register zurückgeht, wurde dort gesprochen; von dem Register, 
das als Formularbehelf benutzt wurde und das als Vorlage für ein For­
mularbuch diente, soll nun die Rede sein.

Im jüngeren der beiden im Original erhaltenen Register — es enthält 
Einträge aus den Jahren 1330 bis 1332 und einen Nachtrag von 1335 —
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